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Werbung hat Grenzen
Mit Fug und Recht

W
erbung ist im modernen Wirt-
schaftsleben – weltweit – für den
überwiegenden Teil der Unter-

nehmen unentbehrlich. „Wer nicht wirbt,
stirbt“ umschreibt als bekanntes Sprich-
wort diese Notwendigkeit plakativ. Wer-
bung wird immer selbstverständlicher,
durch die Möglichkeiten des Internet zum
Teil auch unkomplizierter, zudem welt-
weit wahrnehmbar. 
Dass Werbung aber auch unerwünschte
Neben- oder Folgewirkungen haben kann,
beweisen unzählige Gerichtsverfahren –
nicht nur in Österreich.
Insbesondere das Wettbewerbsrecht bietet
Konkurrenten die Möglichkeit, Werbe-
maßnahmen mit einstweiligen Verfügun-
gen innerhalb kürzester Zeit zu bekämp-
fen. Die wirtschaftlichen Nachteile eines
Wettbewerbsprozesses wirken für den Un-
terlegenen mitunter ruinös – es empfiehlt
sich daher, die konkrete Werbung unge-
achtet ihrer Effizienz auf ihre Verträglich-
keit mit den „Lauterkeitsmaßstäben“ zu
überprüfen. 

Grenzüberschreitende Werbung 

Bei der Vorab-Prüfung einer Werbemaß-
nahme sind grundsätzlich die Lauterkeits-
maßstäbe (nach dem Wettbewerbsrecht)
auch all jener Länder zu beachten, in de-
nen die Werbung wahrgenommen werden
kann, also auch die jener (Dritt-)Länder,
in denen z.B. Zeitungen, in denen Werbe-
inserate geschaltet wurden, auch vertrie-
ben werden. Nicht nur aufgrund der welt-
weiten Abrufbarkeit von Internetseiten
wäre dadurch aber eine unzumutbare Be-
lastung und Einschränkung für den Wer-
benden verbunden. 
Daher wird verlangt, dass das konkrete Ver-
halten (z.B. die Werbung) geeignet sein
muss, den Absatz des Unternehmens im
Vergleich zu den Konkurrenten in den je-
weiligen Ländern (Märkten) zu fördern und
dies auch in Wettbewerbsabsicht erfolgt. 

Da im Fall einer unlauteren Handlung die
Wettbewerbsabsicht vom Täter selten ein-
geräumt werden wird, muss diese aus
sämtlichen Umständen des Einzelfalles er-
wiesen werden. Indiz dafür, dass man in ei-
nem bestimmten Land (Markt) Absatz
fördernd wirken will, ist z.B. die Möglich-
keit, dass die (beworbenen) Waren bzw.
Dienstleistungen des betreffenden Unter-
nehmers auch dort erworben werden
können – aber auch die Gestaltung der
Werbung (z.B. Homepage) selbst. 
Die verwendete Sprache, die angegebenen
Währungen, die Zahlungsmöglichkeiten,
bei Internetwerbung die verwendete Top-
Level-Domain (z.B. „.at“ für Österreich,
„.de“ für Deutschland) oder Bestellmög-
lichkeit mittels e-mail, nicht zuletzt die
räumliche Bedeutung eines Unterneh-
mens sind Kriterien, die eine Vermutung
einer (beabsichtigten) Wettbewerbshand-
lung in bestimmten Märkten begründen
können. Demnach läge die Vermutung
nahe, dass bei Verwendung einer „.com“
Top-Level-Domain für Werbung (auch) in
englischer Sprache und Zahlungsmöglich-
keit mit Kreditkarten sowie e-mail-Bestell-
möglichkeit in allen Ländern der eigene
Absatz gefördert werden soll. 
Also müsste auch die Werbung den Lau-
terkeitsbestimmungen all dieser Länder
entsprechen, andernfalls man mit emp-
findlichen Klagen der ausländischen
Konkurrenten vor ausländischen Gerich-
ten zu rechnen hat. Es hilft dann wenig,
wenn in Umsetzung der E-Commerce-
Richtlinie insofern eine Erleichterung
besteht, als im elektronischen Geschäfts-
und Rechtsverkehr (jedenfalls B2B)
„nur“ das Recht des Landes, in dem der
Diensteanbieter niedergelassen ist, anzu-
wenden ist: Diese Erleichterung gilt nur
innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raumes, würde jedoch allenfalls nicht ge-
wollte (aber aufgrund der oben erwähn-
ten Kriterien vorliegende) Online-Wett-
bewerbshandlungen in den U.S.A. nicht
erfassen. Eine ähnliche Erleichterung
wurde im übrigen auch für das Fernse-
hen vorgesehen.Will man daher diese
Indizien für Wettbewerbshandlungen
bezüglich bestimmter Märkte entschär-
fen, empfiehlt sich, dies in der Werbung
entsprechend zu erklären. 

Dabei haben sich Hinweise bewährt – et-
wa darauf, dass das beworbene Produkt
in bestimmten Ländern nicht erworben
werden kann oder nur in bestimm-
ten Ländern angeboten wird. Selbst-
verständlich muss dieser so genannte
„disclaimer“ konkret, unzweideutig und
entsprechend auffällig gestaltet sein.
Freilich hilft der beste disclaimer nichts,
wenn er durch den sonstigen Inhalt der
Werbung (bzw. Homepage) oder das
tatsächliche Verhalten des werbenden
Unternehmers widerlegt wird; dies ge-
schieht etwa, wenn die beworbenen Pro-
dukte in Ländern faktisch angeboten
werden, die der disclaimer ausdrücklich
ausschließt. 
Allein der Vertrieb bestimmter Waren in
Duty-Free-Shops auf österreichischem
Boden reichte aus, dass Höchstgerichte
disclaimer, wonach das Produkt nur in
bestimmten Ländern außerhalb Öster-
reichs vertrieben wird, für den Werben-
den nachteilig entkräftet hatten – d.h.,
der disclaimer wurde quasi für „ungül-
tig“ erklärt.
Unstrittig ist, dass man mit einem 
disclaimer nicht selbst das Recht bestim-
men kann, das auf die eigenen Wett-
bewerbshandlungen angewendet werden
soll.

Wahrheit ist wichtig

Zusammenfassend bleibt festzuhalten,
dass bei grenzüberschreitender Werbung,
sei es systembedingt (Internet), gewollt
oder ungewollt, die Verwendung entspre-
chend deutlicher Hinweise (disclaimer)
auf die konkret angesprochenen oder die
ausdrücklich ausgeschlossenen Märkte die
Indizwirkung, auf welchen Märkten man
auch objektiv „wirkt“, erheblich beeinflus-
sen kann. Voraussetzung dafür ist, dass die
disclaimer der Wahrheit entsprechen und
nicht durch Verhalten des Werbenden
widerlegt werden. 

RA Mag.Georg Brandstätter ist Gesell-
schafter der WILLE BRANDSTÄTTER
SCHERBAUM Rechtsanwälte OEG, offi-
ce@w-b-s.at, und Spezialist für Marken-
und Wettbewerbsrecht

Mag. Georg Brandstätter


